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Wir verantworten Zukunft

Wir handeln regelkonform

Die Gira Verhaltensrichtlinien
Die Zukunft aktiv mit zu gestalten, ist für Gira seit  
Gründung des Unternehmens im Jahr 1905 Anspruch,  
Herausforderung, Vision und Leitlinie zugleich.  
Sowohl das Unternehmen als Ganzes wie auch jeder 
einzelne Mitarbeiter tragen dem Rechnung, indem sie 
sich Tag für Tag und auf allen Unternehmensebenen 
den Herausforderungen der Zeit stellen und Verant-
wortung übernehmen: für eine intakte Umwelt, für 
ökonomische Stabilität, für ein faires Miteinander – im 
Sinne der Kunden, der Beschäftigten und der Nachbarn 
an den Gira Standorten. Nachhaltiges Handeln und 
Wirtschaften, so wie es das Gira Nachhaltigkeitsleitbild 
festschreibt und in allen Geschäftsprozessen verankert 
werden soll, sind der Schlüssel hierfür – im Großen 
wie im Kleinen. Sie tragen dazu bei, das Vertrauen der 
Marktpartner, der Mitarbeiter und der Öffentlichkeit in 
das Unternehmen Gira zu stärken und seinen Erfolg 
langfristig zu sichern.

Nachhaltiges Handeln und eine verantwortungsvolle
Unternehmensführung setzen voraus, dass sich
alle bei Gira im Geschäfts- und Arbeitsleben nach den
Richtlinien unseres Codes of Conduct verhalten und
stets im Einklang mit den für uns geltenden Regeln – 
den gesetzlich vorgegebenen ebenso wie den freiwillig
selbst auferlegten – handeln. Vor diesem Hintergrund 
ist für uns ganz selbstverständlich, dass wir

• geltendes nationales und internationales Recht  
stets befolgen;

• die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeits-
organisation der Vereinten Nationen (International 
Labour Organization – ILO) einhalten;

• über die Einhaltung der bestehenden Gesetze zum 
Schutz der Umwelt hinausgehende eigene Umwelt-
ziele verfolgen und durch einen kontinuierlichen  
Verbesserungsprozess unser Umweltmanagement 
nach ISO 14001 beständig optimieren; 

• uns von den zehn Prinzipien des Globalen Pakts der 
Vereinten Nationen (Global Compact) leiten lassen;

• keine Form von Korruption und Bestechung  
tolerieren.

Grundsätzlich versteht man unter einem Code of  
Conduct (deutsch: Verhaltenskodex) eine Sammlung 
von Verhaltensweisen, zu denen sich eine Organisati-
onseinheit wie zum Beispiel ein Unternehmen selbst 
verpflichtet. Der Kodex soll sicherstellen, dass alle  
Mitglieder der Organisation bestimmte Verhaltenswei-
sen an den Tag legen bzw. unterlassen. 
Für Gira ist der Code of Conduct Ausdruck der eigenen 
Vision von Nachhaltigkeit und integrer Unternehmens-
führung. Indem er die Leitplanken für unternehme-
risches Handeln bei Gira setzt, hilft er den eigenen 
Beschäftigten dabei, im Tagesgeschäft Übersicht und 
Orientierung zu behalten. Dazu legt der Code of  
Conduct allgemeine Verhaltensmaßregeln in den Berei-
chen »Umwelt«, »Mensch« und »Wirtschaft« fest.  
Sie sind als Grundlage aller nationalen und internatio-
nalen Arbeits- und Geschäftsbeziehungen sowohl für 
die Mitglieder der Geschäftsführung der Gira Giersiepen 
GmbH & Co. KG als auch für alle Gira Mitarbeiter  
verbindlich.
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Unsere Kunden

Unsere Mitarbeiter

Unsere Marktpartner und Lieferanten

Das Verhältnis zu unseren Kunden ist langfristig ange-
legt und von Vertrauen geprägt. Wir bieten ausschließ-
lich Produkte und Leistungen an, die sich an den  
Bedürfnissen unserer Marktpartner orientieren.  
Wir kommunizieren klar und verständlich. Wir machen 
in der Kommunikation und in der Werbung über  
unsere Produkte und Dienstleistungen keine vorsätzlich 
irreführenden oder unwahren Aussagen.

Wir behandeln unsere Mitarbeiter stets fair, respekt- 
und würdevoll. Wir tolerieren keinerlei Diskriminierung 
und Belästigung. Dies erwarten wir auch von unseren 
Mitarbeitern im Umgang miteinander. Wir fördern  
Qualifikation, Leistungsbereitschaft und Verantwor-
tungsbewusstsein. Wir helfen, Neues zu lernen und  
den Wandel aktiv zu gestalten. Mitbestimmung,  
Chancengleichheit und Vielfalt haben unsere volle Un-
terstützung. 

Wir gestalten Arbeit so, dass Unfälle und Beeinträchti-
gungen der Gesundheit vermieden werden. Wir schüt-
zen die individuelle Gesundheit und das Wohlergehen 
unserer Mitarbeiter. 

Wir setzen uns aktiv für die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf ein. Wir fördern darüber hinaus ein gesundes 
Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit. 

Wir bekennen uns in Deutschland zur Tariftreue und 
garantieren im Ausland die Einhaltung der gesetzlichen 
Mindestlöhne und Sozialstandards gemäß der 

Wir pflegen einen vertrauensvollen, partnerschaftlichen 
und fairen Umgang mit unseren Partnern im Markt.  
Mit ihnen streben wir möglichst dauerhafte Geschäfts-
beziehungen an. Wir arbeiten grundsätzlich mit  
Lieferanten zusammen, die sich zu umwelt- und sozial-
verträglichem Handeln bekennen. Entsprechend  
erwarten wir von unseren Lieferanten, dass sie die 
Regeln des Gira Codes of Conduct for Suppliers einhal-
ten und dafür sorgen, dass ihre Zulieferer sich ebenfalls 
dazu verpflichten. Sofern ein Lieferant selbst einen 
eigenen Code of Conduct hat, prüfen wir, inwiefern 
dieser unseren Anforderungen entspricht.
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Mensch

Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion der Vereinten Nationen (ILO). Unsere Arbeitsverträ-
ge sind auf Dauer und Kontinuität angelegt. 

Wir dulden am Arbeitsplatz in keinem Fall den Kon-
sum von Substanzen wie Alkohol und Drogen, die das 
Urteilsvermögen und die Arbeitssicherheit gefährden. 
Mitarbeitern, die unter dem Einfluss solcher Substanzen 
am Arbeitsplatz erscheinen oder Anzeichen von Sucht-
verhalten zeigen, bieten wir unsere Hilfe an. Zugleich 
müssen sie aber mit arbeitsrechtlichen Folgen ihres 
Verhaltens rechnen.
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Umwelt

Unser Beitrag zum Umwelt und  
Klimaschutz

Unser Umgang mit Ressourcen  
und Abfällen

Die Einhaltung der geltenden Gesetze zum Umwelt- 
und Klimaschutz sowie der vorgegebenen Grenzwerte 
an zulässigen klimaunverträglichen Emissionen stellt 
für uns eine Mindestanforderung dar. Zum Schutz von 
Umwelt und unserer Mitarbeiter gehen wir mit Gefahr-
stoffen professionell um und sorgen für deren fachge-
rechte Entsorgung. 

Darüber hinaus streben wir danach, im Rahmen unserer 
wirtschaftlichen Aktivitäten Ressourcen verantwor-
tungsvoll und schonend zu nutzen sowie Belastungen 
für Mensch und Umwelt möglichst gering zu halten. 
Wir schärfen das Bewusstsein unserer Mitarbeiter für 
die Wichtigkeit eines nachhaltigen Umgangs mit natür-
lichen Ressourcen. Auch von unseren Lieferanten  
und Dienstleistern erwarten wir eine ressourcen- und 
umweltschonende Erbringung ihrer Leistungen. 

Wir ziehen die Vermeidung von Abfällen der Wieder-
verwertung vor. Neue Produkte entwickeln wir, falls 
möglich, so, dass sie recycelbar sind. Auf den Einsatz 
umweltbelastender Rohstoffe, Materialien und Fer-
tigungsverfahren verzichten wir so weitgehend wie 
möglich.
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Unsere Produkte und Leistungen

Unsere Haltung zu Wettbewerb

Unsere Datenschutzrichtlinien

Wir halten es mit dem Leitsatz »Wettbewerb ist gut  
fürs Geschäft«: Gute und starke Wettbewerber fordern 
uns und treiben uns an, besser zu sein als sie.  
Dem entspricht, dass wir uns zur uneingeschränkten 
und genauen Einhaltung aller in- und ausländischen 
sowie internationalen Kartell- und Wettbewerbsgesetze 
verpflichten. Folglich unterlassen wir alle Handlungen, 
die zu einer Beschränkung von Handel oder Wettbe-
werb führen könnten, und gehen keinerlei Verpflichtun-
gen ein, die ebendiesem Zweck dienen könnten.

Wir tolerieren in keinerlei Form wettbewerbsbeschrän-
kende Vereinbarungen mit Lieferanten, Kunden, Paten-
tinhabern und Lizenznehmern oder zwischen diesen. 

Wir erheben, speichern, verarbeiten oder übertragen 
personenbezogene Daten von Kunden, Mitarbeitern, 
Lieferanten oder anderen Dritten nur im Rahmen der 
geltenden Gesetze und Regeln. Dabei achten wir auf 
größte Sorgfalt und strenge Vertraulichkeit.

Unser Ziel ist es, innovative, kundengerechte und ser-
viceorientierte Produkte und Leistungen zu entwickeln 
und auf den Markt zu bringen, die unseren Kunden und 
den Nutzern einen echten Mehrwert bieten. Wirtschaft-
lichkeit, außerordentliche Qualität, von Know-how und 
Leidenschaft geprägte Ingenieurskunst, hohe Funktio-
nalität, ansprechendes Design und Kundenzufrieden-
heit sind Faktoren für unseren Erfolg. Bei der Planung, 
Entwicklung und Umsetzung unserer Produkte und 
Lösungen streben wir ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen ökonomischen, ökologischen und sozialen 
Anforderungen an.

Alle Produkte und Lösungen sind sicher. Sie dürfen 
weder Mängel noch Eigenschaften aufweisen, die beim 
Gebrauch die Gesundheit der Nutzer beeinträchtigen 
oder materiellen Schaden verursachen könnten.
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Wirtschaft

Dies umfasst auch alle Abmachungen oder Abspra-
chen, die sich nur indirekt auf Preise oder andere  
Verkaufsbedingungen (z. B. Rabatte) auswirken. Damit 
ist beispielsweise strikt untersagt, dass sich Gira Mit-
arbeiter daran beteiligen, mit Wettbewerbern Höchst- 
oder Mindestpreise festzusetzen oder Informationen 
über künftige Preisgestaltungen auszutauschen. Zudem 
machen wir unseren Kunden keinerlei Vorgaben, wie 
sie die Wiederverkaufspreise festzulegen haben.

Von unseren Geschäftspartnern und Lieferanten erwar-
ten wir, dass sie ebenfalls sämtliche Regeln des Kartell- 
und Wettbewerbrechts einhalten. In Zweifelsfällen ist 
stets der Gira Compliance Beauftragte hinzuzuziehen.

Unser Nein zu Korruption und  
Bestechung
Wir dulden keinerlei Form von Korruption und Beste-
chung und betrachten beides in keinem Fall als  
Kavaliersdelikt. Entsprechend gewähren wir Mitarbei-
tern und Geschäftsführern von Marktpartnern keine 
Zuwendungen und Vorteile oder nehmen solche von 
diesen an, wenn diese den Verdacht erwecken könnten, 
dass sie zu einer Bevorteilung von Gira bzw. des  
Geschäftspartners führen könnten. Daher dürfen im 
Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern Zuwen-
dungen, Geschenke und Essenseinladungen nur in 
solchen Fällen angenommen oder gegeben bzw.  
ausgesprochen werden, die nach sorgfältigem Abgleich 
mit unseren internen Vorgaben als gemeinhin sozial- 
adäquat gelten können. 

In Zweifelsfällen ist stets der Gira Compliance Beauf-
tragte zu befragen. Details regeln unsere Anti-Kor-
ruptions- und unsere Geschenke-Merkblätter, die  
alle bei Gira strikt zu beachten haben. 

Wir gewähren Amtsträgern generell keine Zuwendun-
gen oder andere Vorteile – auch nicht auf deren Verlan-
gen an dritte Personen.



Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49 [0] 21 95 - 602 - 0
Fax +49 [0] 21 95 - 602 - 191

www.gira.de
info@gira.de

nachhaltigkeit.gira.de
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Unsere Vision: Wir verantworten Zukunft

Die Zukunft aktiv mit zu gestalten, ist 
für Gira seit Gründung des Unterneh-
mens im Jahr 1905 Anspruch, Heraus-
forderung und Leitlinie zugleich. Wir 
– sowohl das Unternehmen als Ganzes 
wie auch jeder einzelne Mitarbeiter tra-
gen dem Rechnung, indem wir uns Tag 
für Tag und auf allen Unternehmens- 
ebenen den Herausforderungen der 
Zeit stellen und Verantwortung über-
nehmen: für eine intakte Umwelt, für 
ökonomische Stabilität, für ein faires 
Miteinander – im Sinne unserer Kun-
den, unserer Beschäftigten und unserer 
Nachbarn an unseren Standorten. Nach-
haltiges Handeln und Wirtschaften, 
so wie wir es in unserem Nachhaltig- 
keitsleitbild festgeschrieben haben und 
in unseren Geschäftsprozessen veran-
kern wollen, sind der Schlüssel hierfür 
– im Großen wie im Kleinen. Sie tragen 
dazu bei, das Vertrauen unserer Markt-
partner, unserer Mitarbeiter und der Öf-
fentlichkeit in unser Unternehmen zu 
stärken und unseren Erfolg langfristig 
zu sichern.

Unser Code of Conduct:  
Leitplanken für  
nachhaltiges Handeln

In diesem Sinne Verant-
wortung zu übernehmen 
erfordert im Alltagsgeschäft 
immer wieder, unterschied-
liche Interessen abzuwägen, 
bevor wir Entscheidungen 
treffen. Denn wir wollen mit 
gutem Beispiel vorangehen 
und mit unserem Handeln 
Win-Win-Situationen für 
Gesellschaft und Gira glei-
chermaßen schaffen. Dies ist 
nicht immer einfach. Daher 
möchten wir mit dem Gira 
Code of Conduct (Verhaltens-
kodex) unseren Mitarbeitern 
eine Entscheidungshilfe an 
die Hand geben, die gelebter 
Ausdruck unserer Vision von 
Nachhaltigkeit und integrer 
Unternehmensführung ist. 
Indem der Code of Conduct 
die Leitplanken für unter-
nehmerisches Handeln bei 
Gira setzt, hilft er unseren 
Beschäftigten dabei, im 
Tagesgeschäft Übersicht und 
Orientierung zu behalten. 
Dazu legt der Code of Con-
duct allgemeine Verhaltens-
maßregeln in den Bereichen 
»Umwelt«, »Mensch« und 
»Wirtschaft« fest. Sie sind als 
Grundlage unserer nationalen 
und internationalen Arbeits- 
und Geschäftsbeziehungen 
sowohl für die Mitglieder 

der Geschäftsführung der 
Gira Giersiepen GmbH & 
Co. KG als auch für alle 
Gira Mitarbeiter verbindlich. 
Weiter konkretisiert werden 
die Verhaltensrichtlinien 
unseres Codes of Conduct 
für die Themen »Qualität«, 
»Arbeitssicherheit«, »Um-
weltschutz« und »Energie« in 
einem zukünftigen Handbuch 
unseres Integrierten Manage-
mentsystems.

Doch unsere Verant-
wortung beginnt und endet 
nicht an unseren Werkstoren. 
Vielmehr gilt es, die gesamte 
Wertschöpfungskette im 
Auge zu haben, wenn wir 
verantwortungsvoll handeln 
wollen. Daher haben wir 
auch für unsere Lieferanten 
einen eigenen Verhaltensko-
dex, den Code of Conduct 
for Suppliers, entwickelt. Die 
Einhaltung seiner Richtlinien 
ist Basis und Voraussetzung 
für die weitere Zusammenar-
beit mit unseren Zulieferern. 

Compliance 
[deutsch: Einhaltung, 
Befolgung, Regelkon-
formität]; die Einhal-
tung von Verhaltens-
richtlinien, Gesetzen 
und Richtlinien

Compliance Manage-
ment System [CMS]
Gesamtheit aller Maß- 
nahmen, die die Einhal-
tung von Verhaltens-
richtlinien, Gesetzen 
und Richtlinien in 
einem Unternehmen 
sicherstellen sollen

Globaler Pakt der 
Vereinten Nationen
weltweiter freiwilliger  
Pakt zwischen Un-
ternehmen und den 
Vereinten Nationen, 
der dazu beitragen soll, 
die Globalisierung fair, 
sozial- und umweltver-
träglich zu gestalten

Kernarbeitsnormen
Sozialstandards, die 
die Internationale 
Arbeitsorganisation 
der Vereinten Nationen 
[ILO] zur Sicherung 
menschenwürdiger 
Arbeitsbedingungen 
festgelegt hat. Ihre 
vier Kernprinzipien 
sind das Recht auf 
Vereinigungsfreiheit, 
die Beseitigung der 
Zwangsarbeit, die 
Abschaffung der 
Kinderarbeit und das 
Verbot der Diskriminie-
rung in Beschäftigung 
und Beruf

Code of Conduct
[deutsch: Verhaltens-
kodex]; Sammlung von 
Verhaltensrichtlinien, 
zu deren Einhaltung 
sich eine Organisati-
onseinheit – z.B. ein 
Unternehmen – selbst 
verpflichtet

Unser Maßstab:  
Wir handeln absolut  
regelkonform

Nachhaltiges Handeln 
und eine verantwortungs-
volle Unternehmensführung 
setzen voraus, dass sich 
alle bei Gira im Geschäfts- 
und Arbeitsleben nach den 
Richtlinien unseres Codes 
of Conduct verhalten und 
stets im Einklang mit den für 
uns geltenden Regeln – den 
gesetzlich vorgegebenen 
ebenso wie den freiwillig 
selbst auferlegten – handeln. 
Vor diesem Hintergrund ist 
für uns ganz selbstverständ-
lich, dass wir

• geltendes nationales 
 und internationales   
 Recht stets befolgen;
• die Kernarbeitsnormen  
 der Internationalen   
 Arbeitsorganisation der  
 Vereinten Nationen  
 (International Labour 
  Organzation – ILO)  
 einhalten;
• über die Einhaltung der  
 bestehenden Gesetze 
 zum Schutz der Umwelt 
 hinausgehende eigene 
 Umweltziele verfolgen 
 und durch einen konti- 
 nuierlichen Verbesse- 
 rungsprozess unser Um- 
 weltmanagement nach  
 ISO 14001 beständig

  optimieren;
• uns von den zehn Prinzi- 
 pien des Globalen Pakts  
 der Vereinten Nationen  
 (Global Compact) leiten  
 lassen;
• keine Form von Korrup- 
 tion und Bestechung  
 tolerieren.

Dies ist der Maßstab, an dem 
wir unser Handeln und Nicht-
Handeln messen lassen.

Unser Ziel:  
Schutz von Unternehmen  
und Mitarbeitern

Die Einhaltung rechtlicher 
Normen und eigener Richt-
linien sicherzustellen und 
derart mögliche Haftungs- 
und Reputationsschäden zu 
vermeiden, ist Aufgabe und 
Ziel unseres Compliance Ma-
nagement Systems (CMS), 
das wir 2016 einführen. 
Es orientiert sich dabei an 
unserer Kultur und unseren 
Werten. Durch effiziente Ri-
sikovermeidung trägt es zum 
Schutz unseres Unterneh-
mens und seiner Mitarbeiter 
bei. Derart hilft es zugleich, 
behördliche Sanktionen und 
Strafen, Schadensersatzan-
sprüche und Schäden für den 
guten Ruf unseres Unterneh-
mens zu vermeiden.

Code of Conduct

Ein Code of Conduct 
(deutsch: Verhaltenskodex) 
ist eine Sammlung von Ver-
haltensweisen, zu denen sich 
eine Organisationseinheit wie 
zum Beispiel ein Unterneh-
men selbst verpflichtet. Der 
Kodex soll sicherstellen, dass 
alle Mitglieder der Organisati-
on bestimmte Verhaltenswei-
sen an den Tag legen bzw. 
unterlassen. So soll dafür 
Sorge getragen werden, dass 
 sich niemand in der Organi-
sation einen Vorteil verschafft 
oder anderen Organisations-
mitgliedern bzw. der Orga-
nisation als Ganzes Schaden 
zufügt, indem er die Verhal-
tensrichtlinien des Codes 
of Conduct missachtet oder 
umgeht.

Von der Gira Vision zum Gira 
Code of Conduct

Die Gira Vision »Wir 
verantworten Zukunft« ist 
der Ausgangspunkt, von 
dem aus wir den Anspruch 
an unser unternehmeri-
sches Handeln formulieren. 
Er konkretisiert sich zum 
einen in unserer Unterneh-
menskultur und unseren 
Werten, zum anderen in 
unseren strategischen Zielen, 
unserem Führungssystem 

und unserem Nachhaltig-
keitsleitbild. All dies ist auch 
in den Gira Code of Conduct 
eingeflossen, denn er legt 
letztlich fest, wie wir uns als 
Unternehmen und als dessen 
Mitarbeiter verhalten wollen, 
um unserer Vision gerecht zu 
werden.

Der Gira Code of  
Conduct in der Praxis

Unser Verhaltenskodex 
speist sich zum einen aus 
den gesetzlichen Vorgaben, 
gesellschaftlichen Normen 
und Standards, die für unser 
unternehmerisches Handeln 
relevant sind. Zum anderen 
enthält er freiwillige Richtli-
nien und Regeln, die sich vor 
allem aus unserer in mehr 
als 100 Jahren gewachse-
nen Unternehmenskultur 
ableiten. 

Seine Verhaltensrichtlini-
en sollen im vielgestaltigen, 
von zahlreichen inneren wie 
äußeren Faktoren beein-
flussten Arbeitsalltag dabei 
helfen, die Orientierung zu 
behalten und stets ausge-
wogene Entscheidungen im 
Interesse des Unternehmens, 
seiner Mitarbeiter und der 
Gesellschaft zu treffen. So-
dass, wäre Gira eine Person, 
jeder mit ihr guten Gewis-
sens einen Kaffee trinken 
gehen könnte … 

* Verantwortung/Rollen im Compliance Gremium: Jede Rolle/jeder Fachbereich hat die Verantwortung,   
dem Compliance Beauftragten zuzuarbeiten und die Perspektive des jeweiligen Fachbereichs mit einzubringen.

Unsere Compliance  
Organisation: Auskunfts- 
und Ansprechstelle

Mit der Einsetzung ei- 
nes eigenen Gira Compli-
ance Gremiums und eines 
Compliance Beauftragten 
haben wir 2016 im Unterneh-
men die organisatorischen 
Voraussetzungen geschaffen, 
um Risiken für wesentliche 
Regelverstöße frühzeitig zu 
erkennen, mögliches Zuwi-
derhandeln zu verhindern 
und diesem durch Maßnah-
men vorzubeugen. 

Vertreten sind in dem 
Compliance Gremium zu-
nächst die Bereiche Organi-
sation und Prozesse, Unter-
nehmenskommunikation und 
Nachhaltigkeitsmanagement, 
IT-Sicherheit und Daten-
schutz sowie unsere Rechts-
abteilung, deren Leiter auch 
den Compliance Beauftrag-
ten stellt. Zu den Aufgaben 
dieses Ausschusses gehört 
es zum einen, mit Unter-
stützung aller Fachbereiche 
mögliche Risiken für Verstö-
ße insbesondere gegen gel-
tendes Kartell-, Datenschutz- 
und Anti-Korruptionsrecht zu 
identifizieren und zu bewer-
ten. Zum anderen obliegt es 
dem Compliance Gremium, 
Maßnahmen zu erarbeiten, 
die diese Risiken minimieren 
und möglichen Verstößen 

aktiv vorbeugen. An erster 
Stelle stehen hierbei ent-
sprechende Schulungen und 
E-Learnings, die noch 2016 
starten werden.

Zudem eröffnet unsere 
Compliance Organisation 
allen Mitarbeitern ein geord-
netes Verfahren und Wege, 
um sich bei Fragen und Unsi-
cherheiten kompetenten Rat 
zu holen und bei möglichen 
Verdachtsfällen entspre-
chende Hinweise geben zu 
können. Intern sind hierfür 
sowohl der Bereichsleiter als 
auch der Gira Compliance 
Beauftragte Ansprechpartner. 
Zudem steht außerhalb des 
Unternehmens eine Ombuds-
stelle zur Verfügung, an die 
sich alle Gira Beschäftigten 
– auch anonym – wenden 
können.

 

Gira Compliance  
Beauftragter

Udo Schmidt
+49 2336 93 560 
u.schmidt@hsp- 
rechtsanwaelte.de

 

Externe  
Ombudsstelle

Name Name
+49 XXXX YYYY ZZZ
Montag–Freitag 
X–YZ Uhr

Ombudsstelle 
[Ombudsmann/-frau]; 
eine unparteiische 
Beratungsstelle oder 
Schiedsperson

Grafik [A]Woraus leitet sich der Gira Code of Conduct her?

Grafik [C]

Von der Gira Vision zum Gira Code of Conduct Grafik [B]

Compliance Organisation *
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Unsere Vision: Wir verantworten Zukunft

Die Zukunft aktiv mit zu gestalten, ist 
für Gira seit Gründung des Unterneh-
mens im Jahr 1905 Anspruch, Heraus-
forderung und Leitlinie zugleich. Wir 
– sowohl das Unternehmen als Ganzes 
wie auch jeder einzelne Mitarbeiter tra-
gen dem Rechnung, indem wir uns Tag 
für Tag und auf allen Unternehmens- 
ebenen den Herausforderungen der 
Zeit stellen und Verantwortung über-
nehmen: für eine intakte Umwelt, für 
ökonomische Stabilität, für ein faires 
Miteinander – im Sinne unserer Kun-
den, unserer Beschäftigten und unserer 
Nachbarn an unseren Standorten. Nach-
haltiges Handeln und Wirtschaften, 
so wie wir es in unserem Nachhaltig- 
keitsleitbild festgeschrieben haben und 
in unseren Geschäftsprozessen veran-
kern wollen, sind der Schlüssel hierfür 
– im Großen wie im Kleinen. Sie tragen 
dazu bei, das Vertrauen unserer Markt-
partner, unserer Mitarbeiter und der Öf-
fentlichkeit in unser Unternehmen zu 
stärken und unseren Erfolg langfristig 
zu sichern.

Unser Code of Conduct:  
Leitplanken für  
nachhaltiges Handeln

In diesem Sinne Verant-
wortung zu übernehmen 
erfordert im Alltagsgeschäft 
immer wieder, unterschied-
liche Interessen abzuwägen, 
bevor wir Entscheidungen 
treffen. Denn wir wollen mit 
gutem Beispiel vorangehen 
und mit unserem Handeln 
Win-Win-Situationen für 
Gesellschaft und Gira glei-
chermaßen schaffen. Dies ist 
nicht immer einfach. Daher 
möchten wir mit dem Gira 
Code of Conduct (Verhaltens-
kodex) unseren Mitarbeitern 
eine Entscheidungshilfe an 
die Hand geben, die gelebter 
Ausdruck unserer Vision von 
Nachhaltigkeit und integrer 
Unternehmensführung ist. 
Indem der Code of Conduct 
die Leitplanken für unter-
nehmerisches Handeln bei 
Gira setzt, hilft er unseren 
Beschäftigten dabei, im 
Tagesgeschäft Übersicht und 
Orientierung zu behalten. 
Dazu legt der Code of Con-
duct allgemeine Verhaltens-
maßregeln in den Bereichen 
»Umwelt«, »Mensch« und 
»Wirtschaft« fest. Sie sind als 
Grundlage unserer nationalen 
und internationalen Arbeits- 
und Geschäftsbeziehungen 
sowohl für die Mitglieder 

der Geschäftsführung der 
Gira Giersiepen GmbH & 
Co. KG als auch für alle 
Gira Mitarbeiter verbindlich. 
Weiter konkretisiert werden 
die Verhaltensrichtlinien 
unseres Codes of Conduct 
für die Themen »Qualität«, 
»Arbeitssicherheit«, »Um-
weltschutz« und »Energie« in 
einem zukünftigen Handbuch 
unseres Integrierten Manage-
mentsystems.

Doch unsere Verant-
wortung beginnt und endet 
nicht an unseren Werkstoren. 
Vielmehr gilt es, die gesamte 
Wertschöpfungskette im 
Auge zu haben, wenn wir 
verantwortungsvoll handeln 
wollen. Daher haben wir 
auch für unsere Lieferanten 
einen eigenen Verhaltensko-
dex, den Code of Conduct 
for Suppliers, entwickelt. Die 
Einhaltung seiner Richtlinien 
ist Basis und Voraussetzung 
für die weitere Zusammenar-
beit mit unseren Zulieferern. 

Compliance 
[deutsch: Einhaltung, 
Befolgung, Regelkon-
formität]; die Einhal-
tung von Verhaltens-
richtlinien, Gesetzen 
und Richtlinien

Compliance Manage-
ment System [CMS]
Gesamtheit aller Maß- 
nahmen, die die Einhal-
tung von Verhaltens-
richtlinien, Gesetzen 
und Richtlinien in 
einem Unternehmen 
sicherstellen sollen

Globaler Pakt der 
Vereinten Nationen
weltweiter freiwilliger  
Pakt zwischen Un-
ternehmen und den 
Vereinten Nationen, 
der dazu beitragen soll, 
die Globalisierung fair, 
sozial- und umweltver-
träglich zu gestalten

Kernarbeitsnormen
Sozialstandards, die 
die Internationale 
Arbeitsorganisation 
der Vereinten Nationen 
[ILO] zur Sicherung 
menschenwürdiger 
Arbeitsbedingungen 
festgelegt hat. Ihre 
vier Kernprinzipien 
sind das Recht auf 
Vereinigungsfreiheit, 
die Beseitigung der 
Zwangsarbeit, die 
Abschaffung der 
Kinderarbeit und das 
Verbot der Diskriminie-
rung in Beschäftigung 
und Beruf

Code of Conduct
[deutsch: Verhaltens-
kodex]; Sammlung von 
Verhaltensrichtlinien, 
zu deren Einhaltung 
sich eine Organisati-
onseinheit – z.B. ein 
Unternehmen – selbst 
verpflichtet

Unser Maßstab:  
Wir handeln absolut  
regelkonform

Nachhaltiges Handeln 
und eine verantwortungs-
volle Unternehmensführung 
setzen voraus, dass sich 
alle bei Gira im Geschäfts- 
und Arbeitsleben nach den 
Richtlinien unseres Codes 
of Conduct verhalten und 
stets im Einklang mit den für 
uns geltenden Regeln – den 
gesetzlich vorgegebenen 
ebenso wie den freiwillig 
selbst auferlegten – handeln. 
Vor diesem Hintergrund ist 
für uns ganz selbstverständ-
lich, dass wir

• geltendes nationales 
 und internationales   
 Recht stets befolgen;
• die Kernarbeitsnormen  
 der Internationalen   
 Arbeitsorganisation der  
 Vereinten Nationen  
 (International Labour 
  Organzation – ILO)  
 einhalten;
• über die Einhaltung der  
 bestehenden Gesetze 
 zum Schutz der Umwelt 
 hinausgehende eigene 
 Umweltziele verfolgen 
 und durch einen konti- 
 nuierlichen Verbesse- 
 rungsprozess unser Um- 
 weltmanagement nach  
 ISO 14001 beständig

  optimieren;
• uns von den zehn Prinzi- 
 pien des Globalen Pakts  
 der Vereinten Nationen  
 (Global Compact) leiten  
 lassen;
• keine Form von Korrup- 
 tion und Bestechung  
 tolerieren.

Dies ist der Maßstab, an dem 
wir unser Handeln und Nicht-
Handeln messen lassen.

Unser Ziel:  
Schutz von Unternehmen  
und Mitarbeitern

Die Einhaltung rechtlicher 
Normen und eigener Richt-
linien sicherzustellen und 
derart mögliche Haftungs- 
und Reputationsschäden zu 
vermeiden, ist Aufgabe und 
Ziel unseres Compliance Ma-
nagement Systems (CMS), 
das wir 2016 einführen. 
Es orientiert sich dabei an 
unserer Kultur und unseren 
Werten. Durch effiziente Ri-
sikovermeidung trägt es zum 
Schutz unseres Unterneh-
mens und seiner Mitarbeiter 
bei. Derart hilft es zugleich, 
behördliche Sanktionen und 
Strafen, Schadensersatzan-
sprüche und Schäden für den 
guten Ruf unseres Unterneh-
mens zu vermeiden.

Code of Conduct

Ein Code of Conduct 
(deutsch: Verhaltenskodex) 
ist eine Sammlung von Ver-
haltensweisen, zu denen sich 
eine Organisationseinheit wie 
zum Beispiel ein Unterneh-
men selbst verpflichtet. Der 
Kodex soll sicherstellen, dass 
alle Mitglieder der Organisati-
on bestimmte Verhaltenswei-
sen an den Tag legen bzw. 
unterlassen. So soll dafür 
Sorge getragen werden, dass 
 sich niemand in der Organi-
sation einen Vorteil verschafft 
oder anderen Organisations-
mitgliedern bzw. der Orga-
nisation als Ganzes Schaden 
zufügt, indem er die Verhal-
tensrichtlinien des Codes 
of Conduct missachtet oder 
umgeht.

Von der Gira Vision zum Gira 
Code of Conduct

Die Gira Vision »Wir 
verantworten Zukunft« ist 
der Ausgangspunkt, von 
dem aus wir den Anspruch 
an unser unternehmeri-
sches Handeln formulieren. 
Er konkretisiert sich zum 
einen in unserer Unterneh-
menskultur und unseren 
Werten, zum anderen in 
unseren strategischen Zielen, 
unserem Führungssystem 

und unserem Nachhaltig-
keitsleitbild. All dies ist auch 
in den Gira Code of Conduct 
eingeflossen, denn er legt 
letztlich fest, wie wir uns als 
Unternehmen und als dessen 
Mitarbeiter verhalten wollen, 
um unserer Vision gerecht zu 
werden.

Der Gira Code of  
Conduct in der Praxis

Unser Verhaltenskodex 
speist sich zum einen aus 
den gesetzlichen Vorgaben, 
gesellschaftlichen Normen 
und Standards, die für unser 
unternehmerisches Handeln 
relevant sind. Zum anderen 
enthält er freiwillige Richtli-
nien und Regeln, die sich vor 
allem aus unserer in mehr 
als 100 Jahren gewachse-
nen Unternehmenskultur 
ableiten. 

Seine Verhaltensrichtlini-
en sollen im vielgestaltigen, 
von zahlreichen inneren wie 
äußeren Faktoren beein-
flussten Arbeitsalltag dabei 
helfen, die Orientierung zu 
behalten und stets ausge-
wogene Entscheidungen im 
Interesse des Unternehmens, 
seiner Mitarbeiter und der 
Gesellschaft zu treffen. So-
dass, wäre Gira eine Person, 
jeder mit ihr guten Gewis-
sens einen Kaffee trinken 
gehen könnte … 

* Verantwortung/Rollen im Compliance Gremium: Jede Rolle/jeder Fachbereich hat die Verantwortung,   
dem Compliance Beauftragten zuzuarbeiten und die Perspektive des jeweiligen Fachbereichs mit einzubringen.

Unsere Compliance  
Organisation: Auskunfts- 
und Ansprechstelle

Mit der Einsetzung ei- 
nes eigenen Gira Compli-
ance Gremiums und eines 
Compliance Beauftragten 
haben wir 2016 im Unterneh-
men die organisatorischen 
Voraussetzungen geschaffen, 
um Risiken für wesentliche 
Regelverstöße frühzeitig zu 
erkennen, mögliches Zuwi-
derhandeln zu verhindern 
und diesem durch Maßnah-
men vorzubeugen. 

Vertreten sind in dem 
Compliance Gremium zu-
nächst die Bereiche Organi-
sation und Prozesse, Unter-
nehmenskommunikation und 
Nachhaltigkeitsmanagement, 
IT-Sicherheit und Daten-
schutz sowie unsere Rechts-
abteilung, deren Leiter auch 
den Compliance Beauftrag-
ten stellt. Zu den Aufgaben 
dieses Ausschusses gehört 
es zum einen, mit Unter-
stützung aller Fachbereiche 
mögliche Risiken für Verstö-
ße insbesondere gegen gel-
tendes Kartell-, Datenschutz- 
und Anti-Korruptionsrecht zu 
identifizieren und zu bewer-
ten. Zum anderen obliegt es 
dem Compliance Gremium, 
Maßnahmen zu erarbeiten, 
die diese Risiken minimieren 
und möglichen Verstößen 

aktiv vorbeugen. An erster 
Stelle stehen hierbei ent-
sprechende Schulungen und 
E-Learnings, die noch 2016 
starten werden.

Zudem eröffnet unsere 
Compliance Organisation 
allen Mitarbeitern ein geord-
netes Verfahren und Wege, 
um sich bei Fragen und Unsi-
cherheiten kompetenten Rat 
zu holen und bei möglichen 
Verdachtsfällen entspre-
chende Hinweise geben zu 
können. Intern sind hierfür 
sowohl der Bereichsleiter als 
auch der Gira Compliance 
Beauftragte Ansprechpartner. 
Zudem steht außerhalb des 
Unternehmens eine Ombuds-
stelle zur Verfügung, an die 
sich alle Gira Beschäftigten 
– auch anonym – wenden 
können.

 

Gira Compliance  
Beauftragter

Udo Schmidt
+49 2336 93 560 
u.schmidt@hsp- 
rechtsanwaelte.de

 

Externe  
Ombudsstelle

Name Name
+49 XXXX YYYY ZZZ
Montag–Freitag 
X–YZ Uhr

Ombudsstelle 
[Ombudsmann/-frau]; 
eine unparteiische 
Beratungsstelle oder 
Schiedsperson
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Rechtsabteilung  
und Compliance 
Beauftragter:

Unternehmens- 
kommunikation und  
Nachhaltigkeitsma-
nagement: 

Udo Schmidt
udo.schmidt@gira.de
oder  
comliance@gira.de

Jan Böttcher
jan.boettcher@gira.de


